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betreffend Budgetwahrheit im Bereich des Bundesministeriums für Landes

verteidigung 

Laut Zeitungsberichten und nach Aussage des Bundesministers für 

Landesverteidigung Dr. Lic haI im Budgetausschuß besteht die Absicht, 

über den im Budget 1988 vorgesehenen Rahmen hi na us, zusä tzl iche 

Leistungen im Wert von 750 Millionen Schilling in Anspruch zu nehmen. 

Dem stehen im Budget 1988 aber keinerlei Belastungen gegenüber. Darüber 

hinaus soll diese Vorgangsweise auch, mit' Ausnahme eventuell verrechne

ter Zinsen, das Folgebudget 1989 nicht weiter belasten. 

Im Gegensatz zur Haushaltsordnung der Republik Österreich müssen' 

priva te Un ternehmen eingegangene Verpfl ich tungen jeden falls in ihrer 

Bilanz ausweisen. 

In diesem Zusammenhang richten die unterzeichneten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für Finanzen die nachstehende 

Anfrage 

1. In welchem Umfang werden 1988 im Bundesministerium , für Landes

verte idigung Zahlungsverpflich tung en eingegangen, welche einen Vor

griff auf spätere Budgets darstellen? 

2. Inwieweit dürfen Aufträge im Zuständigkeitsbereich des Bundesmini

steriums für Landesverteidigung erfolgen, wenn sie nicht im Budget

voranschlag enthalten sind, auch wenn die Zahlungen dafür erst in 

Folgejahren erfolgen? 
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3. Wenn derartig verzögerte Zahlungen zur Praxis werden, hat das einen 

Einfluß auf die Finanzschu ld? 

4 .. In welchem Budget jahr muß die Abdeckung der so eingegangenen 

Verpflichtungen erfolgen? 

5. Wie hoch ist die gesamte Verwaltungsschuld aller Ressorts und im 

speziellen im Verteidigungsressort im heurigen Jahr? 

6. Welche Vorbelastungen für das Budget jahr 1988 existieren derzeit? 

7. 1st beabsichtigt, die Höhe dieser Verpflichtungen einzuschränken, 

gleichzulassen oder auszuweiten? 
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